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I. Allgemeines

1. Diese Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen kommen zur Anwendung 
gegenüber:
a) einer Person, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen 
oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (Unternehmer);
b) juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen.

2. Allen Lieferungen und Leistungen liegen diese Bedingungen sowie etwaige 
Nebenabreden, die zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch den 
Lieferer bedürfen, zugrunde. Abweichende Einkaufsbedingungen des Bestellers 
werden auch durch Auftragsannahme nicht Vertragsinhalt.
Ein Vertrag kommt - mangels besonderer Vereinbarung - mit der schriftlichen 
Auftragsbestätigung des Lieferers zustande, falls nicht innerhalb einer Woche 
schriftlich widersprochen wird.

3. Der Lieferer behält sich an Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen u.ä. 
Informationen körperlicher und unkörperlicher Art - auch in elektronischer Form - 
Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht 
werden. Der Lieferer verpflichtet sich, vom Besteller als vertraulich bezeichnete 
Informationen und Unterlagen nur mit dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu 
machen.
Zu Angeboten gehörige Zeichnungen und andere Unterlagen sind, wenn der Auftrag 
dem Lieferer nicht erteilt oder beendet wird, auf Verlangen unverzüglich dem Lieferer 
zurückzugeben.
Die vorgenannte Regelung gilt entsprechend auch für Unterlagen des Bestellers mit 
der Ausnahme, dass die Unterlagen solchen Dritten zugänglich gemacht werden 
dürfen, denen der Lieferer Lieferungen oder Leistungen übertragen hat.

II. Preis und Zahlung

1. Die Preise gelten bei Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung. Bei 
Inlandslieferungen und -leistungen kommt zu den Preisen die Mehrwertsteuer in der 
jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu.

2. Die Preise entsprechen der Kostenlage zum Zeitpunkt der Auftragserteilung. 
Ändern sich bis zum vereinbarten Liefer- bzw. Leistungstermin die Kostenfaktoren. 
z.B. die maßgeblichen Tariflöhne oder die Materialpreise, kann der Lieferer den Preis 
bis zu dem Betrag der tatsächlich entstandenen Mehrkosten erhöhen.

3. Alle Zahlungen sind auf die im Briefbogen angegebenen Kontenverbindungen des 
Lieferers in Euro zu leisten. Bei Hingabe von Schecks oder Wechseln gilt erst deren 
Einlösung als Zahlung.
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